
/  F .

i i  k r  in  U M - o r k -
narl-Irtegs-Deysteuer-Wee-

<- ,. - — sen allergnädigst« angeordneten May»
> »ch«Mäniglichen Dos«C o m m i s s i o n  allen in
, Urb«GerzogthumMrain befindlichen Geist« 
^"weltlichen Werren Wänden/ Mbrigkeiten/ 
Deanrten / Urädt / und Märkten / Untertha. 

" / und Insassen/ was Wandes / und Mür» 
' dieselbe immer seynd/ hiemit anzufügen;

Kaystrl. Königl. Apostolische Majestät haben zwar 
brj. . Beytrcibung der untern dato Wienn den iotm OÄ:o- 
sck^^^gen Jahrs zu Bestreitung deren bey gegenwärtigen 
gestrig KriegS-Läuffen erforderlich - übergrosftn Unkösten fest.gestklie ^rkegv-^uussen crsvrvcluu)-uocrgrossen unro /ren  sen-

a^emeinen Kriegö-Beysteuer gegen deme anwiederum 
htz^ütterlich abzugehen geruhet /  daß dagegen das aller, 
tel« 9, ^ilitar-^rarium von denen getreuesten Ständentclö 9? ^lllcar-^rarmm von denen getreuesten Ständen mit- 
'Nter M Engung inn-und ausser Landes gegen richtiger Ver- 
tera..̂  .ung hinlänglicher Geldr^nticipationenauögebigun- 
nutzer werden mögte;

Nia nun aber die Erfahrenheit bewiesen/ wie we-
-- .'N en  auswärtigen Oedic staat zu machen/ wie unsUtng/'' auvwarngen .̂recnc Mar zu macyen/ wie uns
aliaen, - ch ^ngegen der allerhöchste Dimst sowohl/ als das 
d i - W o h l  und Sicherheit gesamt-getreuester Erblanden 
gex mögliche Beschleunigung des Einflusses ergebi-
Bestv- o ̂ ^ rnen  zum Unterhalt so zahlreicher Armeen und 
flnde» ko kostbarer Kriegs - Operationen erfordere: So
scheM^^höchst-besagt Jhro Kayserl. Königl. Apostoli- 
einer gezwungen /  nochmalen auf die Ausschreibung
verfalle» L o lIe i^ L ,  oder Kriegs s Beysteuer zu
pubil-?/ '^ l t  dem obangezogenen im Land diesfalls bereits 
" ttn . Md 2chrszu wwo.
prLlen^^ ^?EN dahero unter dato Wienn den 2/en b'ebr. 

o 14 kn Xäartü lezthin eine eigene Hof-Kommission,
A und



und zwar meistens aus eigenen ersteren Landes - Mitgliedern 
unter dem kraellcho Allerhöchst-Dero hierländigen '
tamon,und Kammer pr-ellllenrenS Herrn Grafen von 
berstein /  mit Beyziehung derer kcprsesent-mons - Natye 
Herrn Baron von Raigcrsfeld/ Herrn von Hoffmann/ un 
Herrn von Nemizhofen/ von Seiten deren Herren Stande 
aber des Herrn LandS-Hauptnranns GrafenS von Auersperg 
Herrn Landes-Verwalters Grafen von Lamberg/ wie aE 
derer Verordneten Herrn GrafenS DismaS Larbo, D om ^ 
chantenS/ Herrn Zoseph GrafenS von ürrrko, dann deS 
AbbtenS zu Sittich /  des Herrn Franz Adam Grafen vo rE  
berg/und des Herrn Leopold Schwab von Liechtenberg/ 
gnädigst zu ernennen /  und derselben anzubefehlcn geruh" 
daß dieselbe obgedachteS Kriegs-Beysteuer.k>atcm auf die S 
genwärtige Lolleäta der Verfassung /  und denen Kräften o 
Landes coniorm nach denen bald folgenden OireÄiv - ^  
guln unverlängt aciapciren /  hiebey jedoch so viel möglich H 
die Erleichterung sowohl des Herrn /  als Unterthan das u 
genmerk richten/ und mehrerwehnteS Patent in all-jenen 
denen t'Lrticularen zweifelhaft scheinendenpunäten klar / 2 
degreistich erleuteren solle.

In  wessen anbetracht dann/ und zu Befolgung diA 
allerhöchsten Willens. Meinung am allerersten das 
zu belehren /  für nöthig erachtet worden /  daß zu Fol^ 
ausdrücklich allerhöchsten Maßgab /  und Vorschrift B e  

. wärtige Kriegs.Beysteuer nicht auf die Personen/ und ^  
Eüaraäkere allein (wie in dem vorig,obangezogenen allerhöA 
Patent gemeldet wird) sondern auch auf alle /  von wA / 
seye/ inS eigm besitzende /  oder für Stiftungen /
Pupillen /  oder per Zehuettrum a ä m m llir ir t - werdend?
ten/ Häuser /  Bergwerke /  rc. überhauptö also a u f  all 
waö eine ligende kealltät heiffet/ sich erstrecke:

Die perional-Steuer hingegen betreffend /  so A 
(Kontribuent, von was Stand/ und Weesen er inrnr̂  schka, ' 
zwar nur nach einer (rualltät /  jedoch nach jener 
gen/ und zu iassioniren/ welche zu der Kriegs - Dem ^  
nach denen folgenden Anschlägen das gröste 
traget. Zn Verfolg dessen /  und um bey allen ^onc 
ten/ die Gott-gefällige Gleichheit zu beobachten/



krimd: Die Geist - und weltliche Gültens- Etzenthü- 
k̂ke /  oder ^clminiüratore8 von denen vominicat - und 
^ayerschaftö-Nutzungen/ welche sie nach dem lezt-festgelkl- 
len l<elAjticÄ(i0N8-Befund gewissenhaft zu iaMomren haben/ 
ven iv te n ^h ^^h j^^^K ^e ys te u e r zu erlegen/ so fer
ne aber bey denen Eigenthümern deren Gülten dieses Zchentl 
non der keal - Nutzung das in denen (Italien ausgemeffene 

des Personal - daraäbers /  in welchem ein dcrley 
delst-oder weltlicher Gültens-Besitzer mit einem Unbegülketen 
M et/ nicht bereits austragete/ so hat derselbe noch weiters 
'. ^cl/ als zur Ergänzung der ganzen 8umma seines ctalliü- 
^ten daraÄers ermanglet /  unnachbleiblich mit zu talHoni. 

und zu bezahlen /  fernerS und

. 8ecnn6d : Kommen von denen Geist - und weltlichen 
Giltens - Besitzern ikrer Haus - (Meiers sowohl /  als übrigen 
Aurtschafts - und Rechnungs-Beamten genüffende jährliche 
Gehalte / annebst/ (wohl zu mercken/ ) der Betrag deren 
VN denen letzten in partern 8atarii genüffenden§anzley Taxen/ 

Mandern l^molnmenten/ welche fast durchgehends die Be
dungen weit übersteigen /  in der Herrschaft- und obrigkeit- 
Mn pzlllon aufrichtig auszuweisen/ und dieselbe nach sol- 
N .( wie es bey allen Landesfürstltch - Landschaftlich- und 

îllrrujschen 8alarien/ und penlionen ebenfalls beschuhet) 
M  dern lote» Theil Ln Anschlag zu bringen /  du Bediente/ 
M  geringen Dienstbothcn aber nach denen ausgemeffenen 
^uen in das Mitleiden zu ziehen: Nicht minder seyud

y. Don ihnen Gültens - Besitzern ihre ledige
Mundstücke besizende/ und keine anderweite proleMon, oder 

treibende Unterthanen zu diesem Beytrag/ jedoch 
ûk von jenen allein /  was selbe an Landesfürstlicher Steuer/ 

,, u ̂ outribunoo in djeLandschaft keineswegs aber von deme/ 
«ö sie hem Herrn bezahlen/ ebenfalls mit dem roten Theil 
«r geivjssensmäßiger Ueparcition nach dem Urbarioanzuschla- 

L V  und diesfälliger Betrag zu Vermeidung überflüssiger 
uberey in der Passion nur in (lumnlo anzusezen; Du 

Avthen deren Unterthanen aber und die Insassen/ so sich 
Mch von ihrer Hand-Arbeit ernähren /  seynd gleichfalls 

zuw G n 'O nach denen folgenden (Hassen in der bLssion aus-

A 2 Da-



Dahingegen jedoch jene Unterthanen /  auch Insasse" 
die durch ihr Handwerck /  Weinschanck /  oder sonstige «rru- 
ii^ue mehrere als ein anderer lediglich bey seinen Grunds"" 
cken /  oder relpcAive bey seinem Tagwerck gewinnen /  
mit soviel /  als die besondere Oaib deren Handwerckern /  
^Mcanten auf dem Land auSweiset/ und wann nicht/" 
reitö das von dem erstern /  nemlich dem Unterthan von sein̂  
Kontribution , und Steuer abzureichen seyende Zehen" das 
nemliche /  oder ein grösseres (Hu/ntum betraget /  u n E  
bleiblich zu belegen /  und mit dem Lupplemento des dieSM 
ligen Abgangs bey der O-riAÄerS - Tax zu tällioniren/ b" 
langend übrigens

tzuartb: Die unbegültete Geists und weltliche PeA 
nen/ was Standes/ und Weesens dieselbe seyn mögen / ^  
geben folgende in Oalltn eingetbeilte liubri^uen vollkommess, 
Ziel/ und M aß/ wie jeder sich zu iMomren/ und zu dt" 
ser Kriegs-Beysteuer zu concurriren habe/ und rchret^ 
LM onirt/ und angeschlagen werden solle.

d ä 8 8 I k i c ^ ? I 0 X

>u einer allgemeinen Z M a  - ordinal
Kriegs. Weysteuer pro Anno 1759.

i-n» Crz-und Bischöffe.
In  i .  Oaile - 20OO st.

2. s s S IOO0
Z. r s s Zoo

Dienstbothen wie in der 9 ^
l^ubric.

2̂  Aebbte/ Prälaten/
inlulirte Dignitäten/ auch 

Abbtißinnen.
ln  l .  O sile  s st.

2. S S S IOOO
Z. » - S 5OV

;uö. PxKbste /  Oec»"' /  
Dom - Oanonici, V i^  ^  
Oeneralez, keAores, 
re8, kriorinnen und 
nen.

ln I .  L I E  - i;o  st'
2. , r s ic>o
z. « - -

4" Alle Geistliche in//' 
nm Manns - und 
Stiftern/ coliezi-; 5̂ ^
Lllionen/ GOttes fern



- -
fl-

sernfürjedm/ober/ed« cion- 
venrunlin/ sie seyen k ro b  
» ^ I^ovirm /  oder auch 
r-Oybrüder/oderSchwestern.

Vorjede Person durchaus - z.fl. 

Crz«Priester /  Oeca-
chni rura1e8, mindere Lrmo- 
^ L i, Pfarrer/ und besser 
tunäirte Leneüciaten.

^  >. O E  
-

^  Z. - - - 10
^ustbothen wie in der 9km

^ubrĵ ue.

^  ^00peratore8, Ea- 
Pläne/ und minder-iunäirte 
"LueiiLiLren.
1. O E  - 10 fl.
2. - , s 6
3 . s - - z

^eustbothen
^übrige Geistliche/wel- 

Ae kein Vermögen/oder 
^eneücium besitzen/ in-

- . - z . fl.

^0 Herrn^Stand / wor̂
unter auch/ gleichwie in al»
en folgenden Kubriouen re- 
PeSu der Helste/ die M it. 
"bm begriffe« seynd.

8'̂  Ritter« Stand.
ln I. Llalle 

. 2. s - 
Z. - -
4-

- IOO fl.
- 50
- Z0

25

^  >- Oassc
2» - K
3. s s
4» - -

250 fl. 
200 
150 
100

Dienstbothen wie in der 9 ^
kubri^ue.

9"o 8ubalterne des Her. 
ren-und Ritter-Stands/ 
Haus-Oüicier /  und Bes 
amte/ Männ-und Weibli
che Geschlechts inäisserenter 
bezahlen io. per Lento von 
ihrem jährlichen Gehalt.

Lüvr6c - Bediente /  Zimmer- 
Menscher/ und was schon 
Bürgerlich gekleidet

ln i. Oaile - i fl.
2. - - s  - 51 Er.
Z. « S - S 40
4. - S S  - 2O

Stall-und andere Bauren- 
Knechte/auch Mägde 9. kr.

io ^  k^okiliurtemikdem
krseäicat V0N

ln I .  L l a l l e  s 8 0  f l .  
2 .  s s s 4O
z. s - s 2Z
4 .  s - s 18

Ihre 8uboräinirte wie oben.

I^obüirirte vermög 
Otraäker, alS

B ^ä.



^ävocaten/ Xleäici, und §o
licitatores. 

ln I. Oaüe - ^0 st.
2. - - - ZO
z.. - - s i 20
4 . * - s io

Deren ̂ manuenic8 undSchrei- 
her coneurriren mit io. per 
(^emo von ihrem geniesten- 
den Gehalt.

Die Dienstbothen aber wie oben.

Zille C iv il - Perso. 
nen/ welche in keinem 8 ^  
rio stehen / und nicht schon 
unter obigen kubri^uen be« 
griffen seynd/ jedoch ihre an, 
derweitige Verdienste/ und 
Einkommen haben.

ln  1. Clalle - 2O st.
2. - - -
Z. - - - IO
4 . - - - 5

Deren Dienstbothen wie oben.

iz^o U aA lirLtualer.
Bürgermeister/ Stadt-Rich

ter /  Raths - Verwandte /  
Städtische Beamte/ und 
Bediente haben ihre 8alariL 
und die in partem derensel- 
ben genieffende Lmolumen- 
ra aufrichtig zu fatiren/und 
hievon wie alle LandeSfürstl. 
Landschaftlich - und Herr
schaftliche Beamte io. per 
(Hemo abzuführen.

Hiebey kommet anzm^
ken/ daß ein ^^ittrLcuL-
1i8, wann er noch s E " 
für sich eine ki^üität besitzet/ 
oder ein Gewerb treibet/ 
auch von diesem sich in der 
behörigen / und zwar jener 
026 , welche das g E  
(^urinmm ausmeffet/ zu ̂ ' 
üoniren /  und zu zahl̂  
habe.

Derer Dienstbothen wie obeN'

I4rö. Wechslern.
ln  I .  O 'ä ile  -  2 0 0  ^

2 . - - - 1 ) 0
Z. - - s 50
4 » - - s 25

Deren Buchhaltern /  und 8 ^  
midien kommen mit io. 
l^ento von ihren BesoldE
gen anzuschlagen. 

Dienstbothen wie oben.

15'̂  Handelsleute.
ln  I .  Q - 1L  .  60  5

2. - - -S O
Z. - A - 4^
4 « s - -

Deren 8critura!en/und 
lungs - Bediente wie ode 
bey denen Wechslern.

Ingleichen relpcäiu 
Dienstbothen.

l6cü- .



'6'ö Krümmer.

^  i .  llls ü e  « 2 0  fl.
2. - - -

S S  IO
4' s - , z

l̂enstbothen wie oben.

Freykünstler / v.
Worheckek /  Ö d/rur^j, 
Kau-Meister/ Mahler/ 
Bildhauer/ rc.

^  OüLIe - st.
2' s , , IO

s . s 6
4» s s s  4

^Ustbothen wie oben.

Hiehero gehören auch die 
Aothccker-Gesellen/ welche 
wie die HandlungösBedien- 
^  von ihrem dxo Lalario
0. per Lento beyzutragen 

haben.

Or6in3ri p ro 5et-
ü o n iü en .

l- OslL 
2. -
3. -

- 5 fl.
s 4

. - Z
4 s - s 2

^listbothen wie oben.

s

'v"° Handwerks. Ge
ftllm.

^  r. O-M

ln  2 . Orrlle 
Z. - -
4 s .

Lehrjungen s
-
s

40 kr.
20
- 5

9

20-nö Bruderschafts. Ge»
»offene/ als Schiss Leut/ 
Maurer /  Zimmer-Leut/ 
Roßtauscher/ rc.

ln i .  Llalle - 2 . fl.
2. s s 1.
z. s - - 40. kr.'
4 . s -  - 2 0 .

Dienstbothen wie oben.

2 1 ^  Inwohner inStädks
und Märkten /  die eine t^o- 
tellion, Wein /  oder Bier. 
Schank /  oder ein andere 
'IrMczue haben /  jedoch 
weder Steuer /  noch Lon- 
tribmion bezahlen.

In I .  Oaile s 2 fl.
2 . , s s I
z .s  s - s zokr.
4 .  S S  s 2 0

Dienstbothen dc iuprk.

22̂  Innwohner ohne
kroieilion.

ln I. Oalle s 1 st.
2» - S S  s 4 0  kr«
z .  .  s . - 20
4. s S S  - rz

I fl. 
B

Dienstbothen Le ü-p-L

2Z"ö.



2zuo Unterthanen.
Diese haben zu Folge obi

gen ztü wann sie kei
ne andere kroictliori, 
oder treiben /
das io« von ihrer bezah- 
lenden Landesfürstlichen 
Steuer/ und Lonrribu- 
rion abzuführen.

Deren Dienstbothen jeder 9. kr.

24̂  Unterthanen / und
Insassen auf dem Land/ so. 
ein Gewerb /  Weinschanckj 
oder krolelHon treiben.

Ansehnlichere/ und mehreren 
Gewinn ziehende

86. Nach dieser «übrige 
kommet auch jeneö anwmer- 
cken /  und in denen v'Mo-
ven anzusühren /  was 
z tio wegen denen kroiellro^ 
oder treibende"
Unterthanen vorgeschriebe" 
worden ist.

25"  Insassen auf dA
Land/ so kein Gewerb ob̂  
krotellion treiben.

ln

In I. O E  
2. s -

s

s
§
-

15 st.
IO
5

In 1.
2.
Z.

Mindere. 
O E  - i.st.

Dienstbothen ut iuprk.

45. kr. 
-35-

20 kk' 

io
1. Oalle -
2. - - -
Z - - -

Jene Insassen aber /  weA
wahrer Armut /  und ^  
brechlichkeit wegen nicĥ  
verdienen können /  bletb̂  
ausser Anschlag.

Anbey hat es bey denen inb^ 
allerhöchsten latent von  ̂ ' 
OÄobr. 1758. in 
ertheilt-nachfolgenden M  . 
schriften sein vollständlS 
Bewenden/ daß nemlia)

tzuintd: Unter dieser O aM ntion durchgehends ^  
Weiber/ und Kinder /  so noch in vätterlichen Haus / 
Brod/ auch ausser Diensten stehen/ mitbegriffen /  lindi" 
auf dieselbe kein besonderer Bevtrag auszuwerfen /  noch  ̂
zutreiben seyn: In  Gegentheil aber haben

8extdr Die Wittwen sie seyen was Standessts.^ 
mer wollen/ den halben Theil des jenigen/ was ihre M" 
nach vorhero stehenden Auswurf zu xr^Uiren verbüße h, 
wesen/ zu bezahlen/ desgleichen alle und jede Persone" p sie 
lichen Geschlechts /  von was hohen oder niederen



^ynd/ welche nicht bey einer Befreundm /  oder anderer in 
Lensten/ oder aber wegen etwoigen Gewerbs/ oder prvfe .̂ 
^M ends tLxiret/ sondern vor sich ftlbsten Haus halten/ 

bey anderen ihre Kost zahlen/ die Helfte dessen/ waS ih- 
i-^ ^ r s  Tax/ wann er noch lebete/ betraget/ abzufüh- 

Demnächst kommen m

. . 8ep(jmd: Die Kinder/welche ausser vätterlichen Brod/ 
voer m Diensten stehen/ oder eine besondere k^milie contticuj- 
^  nach vorstehender (IIMstcrmon zu belegen /  und beyzu« 

M " ' Pupillen/ und Waisen hingegen so die Erbschaft noch 
i/Uunter sich getheilet/ zur Zahlung des jenigen Betrags/ 
ÄKer auf ihren Erblasser ausfallet /  anzuhalten. Gleich- 
"">ß'g lieget

L . OÄavd: Denen WLttwen /  oder ausser Ehestand bei 
/  ihre eigene Würtschaft habenden /  oder in Dien- 

^  sehenden Manns - Personen ob /  dasjenige (̂ uuncum , 
'"L m dieser OrüMcation für Mann /  Weib /  und Kinder 
r,-^?ttssen worden/ zu entrichten /  und beyzutragen; Fer-

P ^o n d D e r allerhöchste Befehl /  daß wo bey einer 
^rjoil verschiedene tzuMäten /  und O rd e rs  vorfallen/ 
y "wthaner Lxtra. ol-ciinLri - Kriegs - Beysteuer selbe nicht 

Ü̂en sie betreffenden/ sondern nur nach emer/ und zwar 
a,i§ ' bey welcher das gröste (ju-intum beyzutragen/ 
^Zemeffen ist /  beygezogen /  und zur Abfuhr angehalten 

"den solle.

A  Decimo: Wann in Städten/  und Märkten/ oder 
^'schasten/ Obrigkeitliche Beamte/ oder Bediente mit ih- 

)dern/ und Kindern wohnen /  haben dieselbe den-auf 
D^AHenden Betrag nicht bey der Stadt /  Markt /  oder 
sie i"^ENikinde/ sondern bey denen Oomimis, bey welchen 
thiae, nsten stehen/ zu xraestiren/ deshalben jedoch das nö- 
(> ^  9 denen Städten/ oder Orten in denen einreichenden 
büi'i^^'onen von denen ' und Gerichten be-

Z furmerken zu lassen: Und nachdeme

§

V
/



Unclecimd: Alle Personen /  und OKcia in dieser ^  
ste nicht wohl möglich specillciret werden mögen /  Jhro KE 
ftrlich - Königlich - Apostolischen Majestät gnädigster Will/ 
und Meinung aber dahin gehet /  daß in diesem so bekannte» 
Anliegen des allgemeinen Weesens niemand Geistlich oder 
Weltlich/ gebohrne Unterthanen/ oder Fremde Vermählen r» 
dtesem Erb-Herzogthum §rain befindliche Leute noch jenia  ̂
anderer /  wie privile^irt er auch seye /  ja nicht einmal d» 
Geistliche käenclicanten-Ordens /  sondern nur einzig/ 
allein jene ausgenommen/ welche von alleinigen unsicher̂  
Allmosen kümmerlich leben /  und keine Einkünften von 
tern /  lntcrelleN /  Pensionen /  kunäationen /  oder reZu  ̂
renso zu sagen/ sicheren Allmosen/ oder gewöhnlichen 
thaten geniesten/ auch zu ihrer Alimentation sich n!I6 
etwas verdienen können/ von sothaner allgemeinen Lxtra-^' 
öinari - Kriegs r Beysteuer frey seyn /  noch sich zu eximlreli 
vermöge ; So ist auch

vuoäecimd: Zu beobachten /  daß ein jeder /  dE  
Person /  oder OKcmm allhier nicht gemeldet /  oder HcE' 
ciret /  sorhaue Kriegs - Beysteuer nach dem Fuß desjenig^ 
mit welch'.m sein LaraÄer, (Qualität/ Rang/ oder OlN' 
cium am ähnlichsten zu compariren seyn wird /  zu entricht 
gehalten seyn solle: Wie dann

vecimo tertid : Ibro Kayserlich - Königlich - 
lische Majestät nicht minder gnädigst ttamiren/ und besthl̂  
daß alle lM nar, Personen /  welche nicht zu Feld /  oder i 
Quarniion stehen (als welche von sothaner Abgabe gän "̂̂  
befreyet bleiben) sondern in denen Vestungen/ als 
äanten/ Platz-Majors, oder sonst vorhanden/  auchiE^ 
Dienst. Leistung befindlich seynd/ es mögen selbe nach ^  
höchster Ausmessung einige /  oder keine 6axe geniesten / 
gleichen alle auf die nemliche Weise in diesem Erb-HerzM?  ̂
Lrain angestellteFeld-Kriegs-und Proviant 
OikLianten - - Beamten /  rc. keinen derer n n ^



wen/ zu gleichen Beytrag des iOken Thcils von ihren gmiesi 
Besoldungen /  oder penlionm beygezogen /  und zur 

Abfuhr des Patent-mäßig ausgcmessenen (juanti angehalten 
^rden sollen.

Oecimo c^uartd: Wird zu Erleichterung deren Oon- 
Zenten verwilliget/ in ihrer Kriegs-Beysteuer-katlion, 

^  lenige (^.lantum, was sie an der Kriegs-Oapitalitten- 
^euer bezahlet zu haben/ le îtimd erweisen können/ alsein 
^Uccncium von der gegenwärtigen anzuführen /  und abzu- 
echrien: Dahingegen verstehet man sich /  und wird hiemit 

"'tgekellet /  daß

^  Oecimo czuintd: Die Geist-und Weltliche Gültens- 
k̂sitzere sowohl für sich selbsten /  als für ihre rclpeökivL um 

habende Geistliche/ Haus - OKciers /  und Beamte/. 
^ l̂istbothen /  Untertbanen /  deren Dienstbothen /  Jnn- 
ĉhnere diese Bekannrnüsse aufrichtig/und Vorschrift-mäßig 

. f̂das genaueste iuh Ocle 8acerclotali, oder an Eys
statt verfassen /  und hierbcy unter schwerster Straffe 

f^ ^  geringste verschweigen /  die größere Herrschaften 
2 ^  >̂lche binnen 6./die geringere l?olIelIore8 aber binnen 
m a clie ?ut)licatiom8 mit der Hand - Unterschritt /
H ^Mschafts-Fertigung zu dieser Kayserlich-Königlichen 
^f-^ommiMon unnachbleiblichen einreichen/ auch die Ab- 

)r des dieöfällig- sammentlichen Betrags längstens bis im» 
ästigen Monats Augusti zur hiesigen Kriegs-Lalla gegen 

1 " dieser hierfür erhaltender Quittung unfehlbar erlegen sol
ang fassen ein jeder nebst seiner eigenen Kriegs-Beysteuer 
silb obbenennte Untergebene zu haften/ und für
berakl ûögemeffene (Zuanmm baar jedoch dergestalten ZN 
und s ^   ̂ er den Betrag für sie nur amicipiren/ 

lvthqne Auslag von denen Untcrthanen wiederum einbrim 
^  übrigen aber selben von ihren Besoldungen/

- Geld /  oder Lohn zuruck und abziehen könne.
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vecimo scxtd : Ein gleiches /  und in denen nemlichm 
Fristen haben sowohl die unbegültete geistliche Obrigkeit/ als 
derley Herrn - Ritter - Adel - und O vil - Standes - Person̂  
männ -und weiblichen Geschlechts für sich /  und ihre Unt^ 
gebene zu bewürkm/ nicht minder/ und

Oeci'mo septimd: Haben die ^LAittrate /  und and̂  
re Städtische Vorstehers von denen ihnen unterstehenden 
gern /  Insassen /  und Jnnwohnern die ka/Honn mit 
drücklicher Anführung des (^ara^ber, kroieilion, Gewer̂  
oder (Qualität sogleich bey Empfang dieses Patent abzufor  ̂
ren/ und respeäHvL jene/ so dieses selbsten nicht im 
seynd /  der vorgeschriebenen OaK gemäß ex Oliicio unentgû  
lich beschreiben zu lassen /  sodann aber diese sowohl/ als C  
eigene/ und die Stadt-Oominwal-Nutzung betreffende ^  
iionc8 zu dieser Hof-<IommjiIion8 -Händen binnen 6 . 
chen mit einem darüöer verfasten Haupt < 8ummario einzul̂  
chen /  den Betrag in Geld aber von denen unterstehende 
Parlheyen sobald als möglich einzutreiben /  und wie alle üb  ̂
ge Obrigkeiten diesen ganzen Betrag in einer 8 nmma längst^ 
bis künftigen Monats Augusti in hiesige Kriegs-0 ^  
lam abzuführen; So ferne jedoch

vecimo oökavd: Wider all - besseres Verhoffctt ^  
ein-oder anderen mit Einbringung deren Passionen und 
Zahlung seiner Beysteuer in obauSgesetzten Arminen nichts 
gehalten/ oder gar sich zu verschweigen/ oder in eine unre^ 
mindere Oak zu setzen angemaffet werden sollte /  so wird dO 
dessen Verzögerung/Nachbleib-auch fruchtlosen Derstreichu  ̂
deren obanberaumten lermmen nach V o r s c h r i f t  d e s  alle
höchsten Patents von loten OAober 1758. nicht erlleM 
Beschreibung /  und Verzeichnüffe /  sondern auch die Ge 
dolleäbL bey denen Städten/ Märkten/ und auf dem ^  
durch eigene (üomnMärio8 auf Unkösten deren sauM^'?^ 
Geist - und Weltlichen Obrigkeiten/ ^la§ittraten/ ^  
tjcuiaren vorgenommen/ über dieses auch noch von dem



salls ausfallenden Betrag der 4^ Theil/ von ihnen /  als ei- 
ue Wohl - verwürkte Straffe abgeforderet/ und execurivd bey- 
öetrieben/ gleiches (Quantum auch bey denen Incjivi6uj8, wel- 
Ae entweder verschwiegen /  oder nach der vorgeschriebenen 

gar zu gering angeschlagen /  pro PNNL abge- 
yeljchet/und ohne aller Nachsicht zum Erlag gebracht werden.

Diese Kayserl.Königl. Hof-^ommillion zweifelt demnach 
keinesweegs/ es werde männiglich/ nach jeden für den aller
höchsten Dienst unserer allergnädigsten Landes-Mutter/ und 
das allgemeine Beste obligender schuldigsten Treu/ und Ocvo- 

auch in Beherzigung deren gegenwärtig - Noch - drin- 
ömden Umständen für die schleunigste Bewürk-und Abfüb- 
tung dieser Lxtra-orcljnLri- Kriegs s Beysteuer bestens beei
lt/u n d  sich selbsten für Straffe und Schaden zu Hütten be- 
^̂ cht seyn. Geben Laybach den 9 ^  April 1759 .

'0hanriUeyfridGraf
von Herberstein.

L x  L o m m itllo n e  t^Eiareo.
^ulica.

Felix Erasmus Ziegler.


